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Ferner möchte ich Westlotto für die großzügige finanzielle Unterstützung bei 
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Caroline Züllich danke ich von ganzem Herzen für ihre Liebe und die bedin-
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konnte ich die Kraft schöpfen, mein Promotionsvorhaben erfolgreich zu been-
den. Ihr und unserem immer fröhlichen Beagle Gandhi habe ich es zu verdanken, 
dass ich die Tiefen, die ein solches Projekt mit sich bringt, überwinden konnte.

Besonderer Dank gebührt abschließend meinen Eltern, Alexandra und Claus- 
Peter Kemper, die meine Ausbildung und dieses Promotionsvorhaben großzügig 
unterstützt haben und deren familiärer Rückhalt für mich von unschätzbarem 
Wert ist. Ihnen ist diese Arbeit gewidmet.

Düsseldorf, im Februar 2022 Patrick Kemper
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Einleitung

Das deutsche Glücksspielrecht litt in der Vergangenheit im Bereich des Online-
marktes an fehlendem Vollzug. Ausländische Glücksspielveranstalter, die ihren 
Internetauftritt bewusst ohne die Erlaubnis einer deutschen Behörde auf den hie-
sigen Markt ausrichten, beriefen sich seit dem Jahr 2008 auf die Unionsrechts-
widrigkeit der inländischen Erlaubnisvorbehalte. Dem hat das BVerwG im Okto-
ber 2017 in zwei Entscheidungen widersprochen und dem Regulierungsmodell 
des GlüStV 2012 mit weitgehendem Internetverbot (§  4 Abs.  4 GlüStV 2012) die 
Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht bescheinigt. Dennoch fanden und finden 
sich im Internet mannigfaltige Glücksspielangebote, die Spieler von deutschem 
Boden aus ansteuern und wahrnehmen können (§  1).

Sichtbar wurde der mangelnde Vollzug des deutschen Glücksspielrechts in der 
Vergangenheit durch die vor Zivilgerichten ausgetragenen Streitigkeiten zwi-
schen Spielteilnehmern und Zahlungsdienstleistern. Im Kern ging es dabei um 
Ansprüche von Zahlungsdienstleistern gegen Zahler, die bei einem nach deut-
schem Recht unerlaubt agierenden Online-Glücksspielveranstalter eingezahlt 
und gespielt haben. Vorbenannte Streitigkeiten haben den Anstoß für die vorlie-
gende Arbeit gegeben. Rechtlich aufzuhängen sind solche Dispute an dem ord-
nungsrechtlichen Verbot der Mitwirkung an Zahlungen im Zusammenhang mit 
unerlaubtem Glücksspiel aus §  4 Abs.  1 S.  2 Alt.  2 GlüStV 2012. Den Verbotsge-
halt dieser Norm gilt es mit Blick auf die weiterhin anhängigen Zivilverfahren 
genauer zu durchleuchten (§  2). In dieser Abhandlung werden sämtliche Tatbe-
standsmerkmale der Vorschrift analysiert, um im Anschluss die Konsequenzen 
des Verbotsgesetzes auf zivilrechtlicher Ebene freilegen zu können (§  5). Eine 
umfassende Klärung der inhaltlichen Reichweite der einzelnen Voraussetzungen 
des Verbotstatbestandes lassen Rechtsprechung und Literatur bislang vermissen. 
In der vorliegenden Abhandlung wird daher der Versuch unternommen, diese 
Lücke zu schließen.

Nicht nur anhand dieser Streitigkeiten wird deutlich, dass das Glücksspiel-
recht mehrdimensional ist und seine Strahlkraft sich nicht im Ordnungsrecht er-
schöpft. Das Glücksspielrecht ist vielmehr eine Querschnittsmaterie: Einschlägi-
ge Vorschriften finden sich nicht nur im Öffentlichen Recht, sondern auch im 
Straf- und Zivilrecht. Wenn ein Großteil des Online-Glücksspielangebots nach 
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dem einschlägigen Öffentlichen Recht verboten ist, wirkt sich dies unter ande-
rem auf die Straftatbestände in §§  284 ff. StGB aus, weil die Vorschriften verwal-
tungsakzessorisch ausgestaltet sind. Die Bedeutung der Straftatbestände und die 
damit einhergehenden Strafbarkeitsrisiken von Veranstaltern, Teilnehmern und 
Zahlungsdienstleistern gilt es insbesondere mit Blick auf die neuerlich gewonne-
ne Klarheit durch die Rechtsprechung des BVerwG zur Legalität von On-
line-Glücksspielen herauszuarbeiten (§  3). Hierbei ergeben sich insbesondere 
Neuerungen hinsichtlich des Vorliegens der Voraussetzungen eines unvermeid-
baren Verbotsirrtums gem. §  17 S.  1 StGB, die bislang keinen Eingang in Recht-
sprechung und Schrifttum gefunden haben.

Eine weitere Fernwirkung des prohibitiven Regulierungsansatzes für den Be-
reich des Online-Glücksspiels ist bislang völlig unterschätzt worden: die Auswir-
kungen auf die zivilrechtliche Verbindung von Online-Glücksspielveranstalter 
und Spieler. Wenn – wie hier bereits angeklungen ist – eine Vielzahl von Ange-
boten unerlaubt veranstaltet wird, bewegt sich der Spieler bei der Teilnahme auf 
rechtlich ungewissem Terrain: Steht ihm für den Gewinnfall ein Anspruch gegen 
den Glücksspielveranstalter zu? Kann er die Rückforderung geleisteter Einsätze 
vom Glücksspielveranstalter verlangen? Schließlich begehren Spieler vor deut-
schen Zivilgerichten zunehmend die Rückzahlung geleisteter Einsätze von On-
line-Glücksspielanbietern. Dieser Thematik und weiteren bislang ungeklärten 
Fragen in Bezug auf die vertragliche Sonderverbindung von Veranstalter und 
Teilnehmer nimmt sich die Untersuchung an (§  4). In diesem Kontext fördert die 
Exploration des einschlägigen Kollisionsrechts Klarheit über das zur Anwen-
dung berufene Recht und die damit verbundenen Folgen zutage.

Ein übergeordnetes Anliegen der Abhandlung sind die möglichst praxisnahe 
Darstellung der gesamten Thematik und die Zusammenführung der Erkenntnisse 
aus unterschiedlichen Rechtsquellen, um sämtliche gesetzgeberischen Wertun-
gen in den Prozess der Analyse einzustellen. Die bisherigen Stellungnahmen zu 
einzelnen Problemkreisen, die vorliegend untersucht werden, kranken zumeist 
an der fehlenden Darstellung eines größeren rechtlichen Zusammenhangs zwi-
schen den unterschiedlichen Bereichen des Rechts und behandeln entscheidende 
Determinanten nur kursorisch, weil nicht selten der Raum zu breiteren Ausfüh-
rungen fehlt. Dem ist abzuhelfen.

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist der GlüStV 2012 in der durch 
den dritten GlüÄndStV im Jahr 2020 angepassten Form. Der GlüStV 2012 in 
eben jener Form bildet die regulatorische Grundlage für die oben angesprochnen 
Streitigkeiten vor Zivilgerichten zwischen Spielern und Zahlungsdienstleistern 
sowie zwischen Spielern und Online-Glücksspielveranstaltern.

Nach Abschluss der Untersuchung entschlossen sich die Länder hinsichtlich 
der Regulierung von Online-Glücksspielen neue Wege zu gehen und den Online-
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markt mit dem GlüStV 2021 zum 1. Juli 2021 weitgehend zu öffnen. Die Druck-
fassung der Abhandlung berücksichtigt die Neuerungen des GlüStV 2021 an den 
relevanten Stellen durch Ergänzungen des Texts und zusätzliche Fußnoten. 
Gleichwohl ist anzumerken, dass bis zur Fertigstellung der Druckfassung am 31. 
Januar 2022 noch kein Veranstalter über eine Erlaubnis zur Veranstaltung von 
virtuellen Automatenspielen, Online-Casinospielen oder Onlinepoker unter dem 
Regime des GlüStV 2021 verfügte.1

Die Untersuchung verfolgt keinerlei rechtspolitisches Anliegen und ist frei 
von Fremdinteressen verfasst worden.

1 Siehe Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, White-List (Stand 28. Januar 2022), abruf-
bar unter: https://lvwa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/LVWA 
LVwA/Dokumente/2_bauordnungkommunales/208/Download/White_List.pdf (zuletzt abge-
rufen am 31.1.2022).





§  1

Der rechtliche Rahmen des Online-Glücksspiels  
in Deutschland

Ausgangspunkt der Untersuchung ist eine Bestandsaufnahme des rechtlichen 
Rahmens für Online-Glücksspiele in Deutschland unter dem Regime des GlüStV 
2012. Der erste Teil steht ausschließlich im Zeichen einer Konturierung der Ka-
tegorien erlaubt und unerlaubt. Die Zuordnung eines Glücksspielangebots in die 
eine oder die andere Kategorie ist sowohl für ein behördliches Einschreiten als 
auch für mögliche Neben- und Fernfolgen, die nicht dem Bereich des Öffentli-
chen Rechts entspringen, von großer Bedeutung. Der Weg zu dieser Kategorisie-
rung wird von Themenkomplexen bestimmt, deren Betrachtung zur Bewertung 
der Legalität eines Glücksspielangebots unerlässlich ist. Auf die im ersten Ab-
schnitt gewonnenen Erkenntnisse zur Legalität einzelner Glücksspielangebote 
soll im Fortgang der Untersuchung kontinuierlich zurückgegriffen werden. Um 
dabei einen möglichst großen praktischen Mehrwert zu generieren, werden im 
zweiten Teil des ersten Abschnitts gängige Online-Glücksspielvarianten betrach-
tet und einer Legalitätskategorisierung zugeführt.

A. Teilweise Öffnung des Vertriebswegs Internet  
mit dem GlüStV 2012

Das Internetverbot aus §  4 Abs.  4 GlüStV 2008 hat mit der Novellierung durch 
den ersten GlüÄndStV eine Lockerung erfahren. Anbieter von Sportwetten im 
Internet konnten sich seitdem um eine Erlaubnis bewerben und bei Erfüllung der 
Erlaubnisvoraussetzungen für den Internetvertrieb zugelassen werden. Die An-
zahl der Konzessionen war allerdings im Zuge der Teilliberalisierung über die 
sog. Experimentierklausel in §  10a Abs.  3 GlüStV 2012 auf eine Höchstzahl von 
20 limitiert. Über dieses Regulierungsmodell verfolgten die Länder die kontrol-
lierte Öffnung des Internetvertriebs für Sportwetten.1 Diesen Schritt ging man 
jedoch nicht aus freien Stücken: Mit dem im GlüStV 2008 enthaltenen absoluten 
Verbot für das Veranstalten von Glücksspielen über das Internet hatte man vor 

1 BayLT-Drucks. 16/11995, 23.
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dem EuGH im September des Jahres 2010 Schiffbruch erlitten. Im Voraben-
tscheidungsverfahren Carmen Media Group Ltd. entschied der EuGH, dass das 
staatliche Glücksspielmonopol des GlüStV 2008 in Bezug auf Sportwetten we-
gen mangelnder Kohärenz nicht geeignet war, die Zielsetzung der Spielsuchtbe-
kämpfung zu erreichen.2 In der Folge stand daher die Neuregelegung der Materie 
an, die in einem Modell mit Experimentierklausel für die privatwirtschaftliche 
Veranstaltung von Sportwetten mündete. Für andere Glücksspielarten mit Aus-
nahme des Eigenvertriebs von staatlichen Lotterien (§  4 Abs.  5 GlüStV 2012) 
beließ man es beim kategorischen Verbot einer Veranstaltung über das Internet.

I. Das Konzessionierungsverfahren für die Veranstaltung  
von Online-Sportwetten

Als problematisch erwies sich in der Folge der Neuordnung allerdings das Ver-
fahren für die Ausgabe der offerierten Sportwetten-Genehmigungen. Eines der 
Kernprobleme bei der Konzessionsvergabe war die rechtliche Legitimierung des 
sog. Glücksspielkollegiums3, welches länderübergreifend darüber entscheiden 
sollte. Der VGH Hessen sprach dem Glücksspielkollegium die demokratische 
Legitimation ab und befand, dass die Delegation der Entscheidung über die Kon-
zessionsvergabe auf das Glücksspielkollegium ein Verstoß gegen das Demokra-
tieprinzip aus Art.  20 Abs.  2 GG i. V. m. Art.  28 Abs.  1 GG darstellte.4

Hinzu kam die Feststellung mangelnder Transparenz bei der Ausgestaltung 
des Konzessionierungsverfahrens.5 Im Anschluss daran wurde das angelaufene 
Verfahren gestoppt, weswegen lange infrage stand, ob das Onlineangebot im 
Ausland konzessionierter Anbieter mit Ausrichtung auf den deutschen Markt un-
tersagt werden konnte. Dieser Missstand sollte durch den zweiten GlüÄndStV 
zum 1. Januar 2018 behoben werden. Allerdings wurde dessen Ratifizierung 
durch die Bundesländer Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen letztend-
lich verweigert.

In der Zwischenzeit haben zwei Urteile des BVerwG vom 26. Oktober 2017 
für Klarheit hinsichtlich der Legalität des Veranstaltens von Sportwetten über das 
Internet ohne Genehmigung einer deutschen Behörde gesorgt. Hierauf wird im 
Verlauf dieses Abschnitts mehrfach einzugehen sein. Eine gesetzgeberisch inten-

2 EuGH Urt. v. 8.9.2010 – C-46/08, Slg.  2010, I-08149 Rn.  71 – Carmen Media Group Ltd.
3 Siehe §  9a Abs.  5 S.  1, Abs.  6 GlüStV 2012.
4 VGH Hessen, NVwZ 2016, 171 Rn.  41 ff. Ebenso stellte der VGH Hessen einen Verstoß 

gegen das Bundesstaatsprinzip fest, da die zugeordneten Aufgaben gem. §  9a Abs.  2 S.  1 
GlüStV 2012 von einem Bundesland für alle Bundesländer ausgeübt werden sollten, siehe 
ebenda Rn.  35 ff., insbesondere Rn.  37.

5 VGH Hessen, NVwZ 2016, 171 Rn.  54 ff.
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dierte endgültige Klärung entsprechender Rechtsfragen und die Ebnung des 
Wegs zu einer rechtssicheren Veranstaltung von Sportwetten über das Internet 
sollte durch den ab 1. Januar 2020 geltenden dritten GlüÄndStV herbeigeführt 
werden, der einen Neubeginn des Genehmigungsverfahrens für Veranstalter von 
Sportwetten vosah.

II. Die Parallelentscheidungen des BVerwG vom 26. Oktober 2017

Mit den Parallelentscheidungen vom 26. Oktober 2017 hat das BVerwG das In-
ternetverbot des GlüStV 2012 für Onlinecasinos, Onlinepoker und Online-Rub-
bellose bestätigt und die Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht festgestellt.6 
Gegenstand der Entscheidungen waren Untersagungsverfügungen an Internet-
glücksspielanbieter, die noch auf der rechtlichen Grundlage des GlüStV 2008 
fußten. Allerdings bezog das Gericht seine Prüfung ausdrücklich auf die zur Zeit 
der Aburteilung bereits geltenden Regelungen in §  4 Abs.  4, 5 GlüStV 2012.7 In 
seiner Entscheidung setzte sich das BVerwG intensiv mit den vom EuGH ent-
wickelten unionsrechtlichen Maßstäben einer konformen Glücksspielregulie-
rung auseinander und bejahte das Erfordernis der Kohärenz für das gegenwärtige 
Regulierungsmodell.8

Im Wesentlichen stützte das Gericht sein Verdikt über die Vereinbarkeit des 
bestehenden Internetverbots mit höherrangigem Recht auf die Legitimation der 
vom Gesetzgeber verfolgten Gemeinwohlziele.9 Ein Schlaglicht fällt dabei auf 
die Zielsetzung der durch das Internetverbot intendierten Minimierung der Spiel-
sucht (§  1 S.  1 Nr.  1 GlüStV 2012). Die insoweit tragende Überlegung liegt in der 
besonderen Gefährlichkeit des Internetglücksspiels gegenüber dem terrestri-
schen Glücksspiel. Das Gericht ist in der Annahme, die Teilnahme an On-
line-Glücksspielen gehe per se mit einer höheren Suchtgefahr einher als die Par-
tizipation an stationären Glücksspielangeboten,10 von einer im Dezember 2019 
veröffentlichten Studie bestätigt worden.11 Zu den bereits vor der Entscheidung 

6 BVerwG, ZfWG 2018, 139; BVerwG, ZfWG 2018, 145.
7 BVerwG, ZfWG 2018, 139 Rn.  30.
8 BVerwG, ZfWG 2018, 139 Rn.  35, 38; zustimmend: OVG Schleswig-Holstein, ZfWG 

2019, 387, 389 f.
9 BVerwG, ZfWG 2018, 139 Rn.  29 ff.
10 BVerwG, ZfWG 2018, 139 Rn.  30 ff.
11 Hayer/Girndt/Kalke, Das Gefährdungspotenzial von Online-Glücksspielen: Eine syste-

matische Literaturanalyse, S.  101: „In der Gesamtschau lässt sich […] somit […] eine deutliche 
Tendenz der Befunde in Richtung erhöhtes Gefährdungspotenzial von Online-Glücksspielen 
im Allgemeinen sowie einzelner Online-Glücksspielformen feststellen“; vgl. auch Fiedler/
Steinmetz/Ante/v. Meduna, Regulierungsoptionen für den deutschen Onlineglücksspielmarkt, 
Endbericht 16.9.2019, S.  55 ff., abrufbar unter: https://www.wiso.uni-hamburg.de/fachbereich- 
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ergangenen Stellungnahmen zur Konformität des Internetverbots in seinen je-
weiligen Ausformungen mit dem Verfassungs- und Unionsrecht12 gesellen sich 

sozoek/forschung/gluecksspielforschung/Dateien/Veroeffentlichungen/regulierungsoptio-
nen-fuer-den-deutschen-onlinegluecksspielmarkt.pdf (zuletzt abgerufen am 31.1.2022); das 
Vorbringen Kubiciels, ein gesteigertes Suchtpotenzial sei im Vergleich zu stationären Angebo-
ten nicht belegbar, dürfte damit zumindest in dieser Pauschalität nicht mehr haltbar sein: ders., 
NVwZ 2018, 841, 842, die durch die eingangs genannte Studie gewonnenen Ansätze bzgl. 
pathologischen Spielverhaltens seien jedoch nicht zu dramatisieren: Gaede, Abstrakt-generelle 
Duldungen im europäisierten Glücksspielstrafrecht, S.  105, gleichwohl sei dem Gesetzgeber 
zuzugestehen wegen gewisser Anzeichen einer besonderen Suchtförderung spezifische Rege-
lungen für Online-Glücksspiele zu normieren, die ihrerseits geeignet, verhältnismäßig und 
kohärent auszugestalten seien (ebenda S.  106); die vorstehend genannte Studie von Hayer/Gi-
rndt/Kalke ignorierend: Gierok, HRRS 2021, 17, 23 sowie Berberich/Koenig, ZfWG 2020, 
200, 202, dort insbesondere Fn.  11.

Aufmerksam machen möchte der Verfasser dieser Abhandlung auf den Umstand, dass der 
soeben zitierte Beitrag Passagen mit in Teilen wortgleicher Übernahme des Inhalts eines Gut-
achtens von Koenig enthält, das ders. im Auftrag des Branchenverbands DVTM erstellt hat. 
Dieser unmittelbare Bezug des Beitrags zur Gutachtertätigkeit für einen Interessenverband, der 
eine Vielzahl von Online-Glücksspielveranstaltern zu seinen Mitgliedern zählt (siehe unter: 
https://www.dvtm.net/wer-sind-wir/mitglieder/, zuletzt abgerufen am 31.1.2022), ist entgegen 
wissenschaftlicher Gepflogenheiten nicht kenntlich gemacht worden. Das entsprechende Gut-
achten, auf das hier Bezug genommen wird („Rechtsgutachten zur Bewertung der Verpflich-
tung der Zahlungsdienstanbieter zum Financial Blocking nach §  4 Abs.  1 S.  2 Hs.  2 GlüStV 
trotz anstehender Marktöffnung“), war zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Untersuchung 
abrufbar unter: https://www.dvtm.net/wp-content/uploads/2020/06/200605_DVTM_Rechts 
gutachten_Prof.-Koenig_Financial-_Blocking_trotz_anstehender_Markt%C3%B6ffnung.pdf 
(zuletzt dort abrufbar am 15.7.2020; weiterhin abrufbar unter: https://web.archive.org/web/ 
20200919155842/https://www.dvtm.net/wp-content/uploads/2020/06/200605_DVTM_
Rechtsgutachten_Prof.-Koenig_Financial-_Blocking_trotz_anstehender_Markt%C3%B6ff 
nung.pdf (zuletzt abgerufen am 31.1.2022) bezugnehmend darauf u. a.: NS-LT-Drucks. 
18/6693).

Wenn Ennuschat im Editorial derselben Ausgabe der ZfWG (2020, 185 f.) zu Recht auf den 
zu überdenkenden Umgang mit interessengeleiteten Beiträgen und deren ordnungsgemäßer 
Kenntlichmachung in der Glücksspielrechtswissenschaft hinweist und mehr Transparenz bei 
der Offenlegung von Interessenkonflikten in glücksspielrechtlichen Veröffentlichungen an-
mahnt, lädt dieses Exempel hoffentlich zur Reflexion über die Thematik ein; mit anderer Ein-
schätzung in der Vergangenheit zur Gefährlichkeit von Online-Glücksspielen: Lischer, ZfWG 
2018 Beilage Heft 05, 2 ff.; zu den besonderen Suchtgefahren von Sportwetten und Casinospie-
len bei der Teilnahme über das Internet: Banz/Lang, Glücksspielverhalten und Glücksspiel-
sucht in Deutschland (2017), S.  205 f.; siehe diesbezüglich auch: Adams/Fiedler, ZfWG 2008, 
232, 234.

12 Mit ablehnender Haltung: Gaede, Abstrakt-generelle Duldungen im europäisierten 
Glücksspielstrafrecht, S.  101 ff.; Uwer/Koch in Becker/Hilf/Nolte/Uwer, Glücksspielregulie-
rung, §  4 Rn.  101 ff.; Schorkopf, DÖV 2011, 260, 266; Aufforderungsschreiben der EU-Kom-
mission, ZfWG 2008, 32, 34; Koenig/Bovelet, ZfWG 2011, 236, 242; Koenig/Bovelet-Schober, 
ZfWG 2012, 381, 385; Koenig, ZfWG 2015, 10, 15; Schenke, ZfWG 2015, 170, 176; demge-
genüber die Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht bejahend: BVerfG, ZfWG 2008, 351, 
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nunmehr jüngere Literaturstimmen im Anschluss an die Entscheidungen, die 
durchweg kritisch ausfallen.13 Da die Prüfung der Vereinbarkeit des Internetver-
bots mit höherrangigem Recht raumfüllend ist, soll diese Thematik hier nicht 
vertieft werden. Die Judikate des BVerwG werden wegen ihres Grundsatzcha-
rakters und der positiven Resonanz aus der Rechtsprechung14 als Ausgangspunkt 
für die Bewertung der Legalität einzelner Online-Glücksspielangebote in der 
vorliegenden Untersuchung markiert. Ebenso wie das BVerwG hat nunmehr 
auch der BGH eine Vorlage an den EuGH zur unionsrechtlichen Überprüfung 
des Internetverbots in §  4 Abs.  4 GlüStV 2012 für nicht notwendig erachtet.15 In 
der Vorinstanz hatte das KG Berlin im Anschluss an das LG Berlin16 festgestellt, 
dass der Erlaubnisvorbehalt und das Internetverbot in §  4 Abs.  1, 4 GlüStV 2012 
keine unionsrechtswidrigen Beschränkungen des in Art.  56 AEUV geregelten 
freien Dienstleistungsverkehrs darstellen.17 Dieser Rechtsauffassung hat sich 
jüngst der 5. Senat des OLG München in einem Beschluss (ausdrücklich einstim-
mig) angeschlossen.18

Im nächsten Schritt widmet sich die Abhandlung dem Nebeneinander von re-
striktivem GlüStV 2012 und permissivem GlüG SH hinsichtlich der Genehmi-
gungsmöglichkeit von Online-Glücksspielen auf deutschem Boden.

356 ff. (zum Internetverbot des GlüStV 2008); OLG Frankfurt, ZfWG 2009, 268, 271; BVerwG, 
MMR 2011, 843, 844; BGH, ZfWG 2012, 23, 26; Adams/Fiedler, ZfWG 2008, 232, 235; Diet-
lein/Peters, ZfWG, 2013, 229, 235; Pagenkopf, NJW 2012, 2918, 2923 f.

13 Berberich/Koenig, ZfWG 2018, 153 ff.; dies., ZfWG 2020, 200, 202; Gaede, Abstrakt-ge-
nerelle Duldungen im europäisierten Glücksspielstrafrecht, S.  107 ff.; Gierok, HRRS 2021, 17, 
19 ff.; Heckmann, jurisPK-Internetrecht, Kap.  8 Rn.  137; Kubiciel, NVwZ 2018, 841; Schenke, 
ZfWG 2018 Sonderbeilage 4, 21, 26 ff.; Stulz-Herrnstadt/Engelmann, GRUR-Prax 2018, 267; 
Wittig/Hagenbruch, EuZW 2018, 631, 635 befinden die Ausführungen des BVerwG für „noch 
vertretbar“.

14 OLG Koblenz, ZfWG 2019, 532, 537; OVG Schleswig-Holstein, ZfWG 2019, 387, 
389 f.; VGH Baden-Württemberg, ZfWG 2019, 492, 493; OVG Berlin-Brandenburg, NVwZ- 
RR, 2020, 33; OVG Saarland, ZfWG 2019, 362, 368; OVG Thüringen, ZfWG 2020, 43, 48; 
OVG Münster, Beschluss v. 30. März 2020, Az. 13 B 1696/19 – juris Rn.  10 ff.; VG Berlin, 
BeckRS 2018, 26359; VG Düsseldorf, BeckRS 2020, 5734; VG Darmstadt, Beschluss v. 
16.10.2020, Az. 3 L 28/20.DA – juris Rn.  27; LG Köln, Urt. v. 18.2.2020, Az. 31 O 152/19 – 
juris Rn.  43.

15 BGH, BeckRS 2021, 21504.
16 LG Berlin, Urt. v. 6.6.2019, Az. 16 O 67/18 [unveröffentlicht].
17 KG Berlin, GRUR-RS 2020, 49879 Rn.  22 ff.
18 OLG München, Beschluss v. 22.11.2021, Az. 5 U 5491/21 [unveröffentlicht].
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III. Das Glücksspielgesetz Schleswig-Holsteins als Antagonist  
des GlüStV 2012

Die Geltung des Glücksspielgesetzes Schleswig-Holstein (GlüG SH) stellt eine 
einschneidende Episode der Glücksspielregulierung für das gesamte Bundesge-
biet dar. Nachdem der GlüStV 2008 der Nachbesserung bedurfte,19 wollten die 
Bundesländer ursprünglich gemeinsam mit dem ersten GlüÄndStV (2012) die 
notwendig gewordenen Reformen am Regelwerk vornehmen und den Markt für 
Sportwetten einer kontrollierten Öffnung zuführen. Allerdings beschritt das 
nördlichste Bundesland einen Sonderweg und ratifizierte den ersten GlüÄndStV 
(zunächst) nicht. Vielmehr war man an einer umfassenderen Liberalisierung des 
Online-Glücksspielmarktes interessiert und beschloss mit dem GlüG SH eine 
ausgedehntere Öffnung per Genehmigungsmodell, die sowohl Sportwetten als 
auch Onlinecasinos umfasste.20 In Kraft getreten ist das GlüG SH am 1. Januar 
2012.21 Mit der Landtagswahl zum 18. Schleswig-Holsteinischen Landtag vom 
6. Mai 2012 änderten sich allerdings die politischen Kräfteverhältnisse. Das er-
klärte Ziel der neuen Regierung war nunmehr der Beitritt zum GlüStV 2012,22 
welcher auch zum 24. Januar 2013 erklärt wurde und gleichzeitig die Aufhebung 
des GlüG SH bedeutete.23

1. Genehmigungen auf der Grundlage des GlüG SH und ihre Fortgeltung

Im Jahr 2012 bis zur Aufhebung des GlüG SH sind auf Basis des Gesetzes durch 
das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration Schleswig-Hol-
stein 23 Genehmigungen für das Veranstalten von Online-Casinospielen sowie 
25 Genehmigungen für das Veranstalten bzw. die Vermittlung von Sportwetten 
vergeben worden.24 Diese Genehmigungen hatten eine Laufzeit von sechs Jah-

19 Siehe dazu W. Hambach/Riege in Streinz/Liesching/Hambach, Glücks- und Gewinn-
spielrecht in den Medien, Einführung Rn.  4.

20 Siehe §§  18 ff. GlüG SH.
21 §  49 GlüG SH.
22 Siehe Koalitionsvertrag: Neue Bündnisse für den Norden, Koalitionsvertrag 2012–2017, 

S.  13 Rn.  507 f.
23 Fuchs, Das neue Glücksspielrecht unter besonderer Berücksichtigung von Online-Glücks-

spielen, S.  5 m. w. N.; mittels zweier Gesetze: 1. Das Gesetz zum Ersten GlüÄndStV, SH-LT-
Drucks. 18/79 vom 8.8.2012 und 2. Das Gesetz zur Änderung glücksspielrechtlicher Gesetze, 
SH-LT-Drucks. 18/104 vom 8.8.2012.

24 Fuchs, Das neue Glücksspielrecht unter besonderer Berücksichtigung von Online-Glücks-
spielen, S.  7 m. w. N.; W. Hambach/Riege in Streinz/Liesching/Hambach, Glücks- und Gewinn-
spielrecht in den Medien, Einführung Rn.  4; vgl. Landtag Schleswig-Holstein, Pressemittei-
lung 8/2013 vom 21.1.2013, S.  8.
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